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1 Allgemeine Beschreibung des Badegewässers 

1.1 Badegewässer ID 
AT1130004500080010 
 

1.2 Badegewässer Name 
Stausee Burg, Hannersdorf 
 

1.3 Badegewässer Kurzname 
Stausee Burg (Hannersdorf) 
 

1.4 Verantwortlichkeiten von nationalen und lokalen Behörden 
Landeshauptmann: Koordinierung und Kontrolle aller Maßnahmen zur Bewirtschaftung der Badegewässer; 
Bezirksverwaltungsbehörde: Überwachung der Qualität der Badegewässer; Verhängung eines 
Badeverbots. 
 

1.5 Allgemeines zum Badegewässer 

Der Stausee Burg liegt im Südburgenland im Einzugsgebiet der Pinka und wird durch Ableitung und Aufstau 
von Wasser des Erlbaches gebildet. Sein Einzugsgebiet ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, das 
Gewässer selbst in eine flache Talmulde eingebettet. Mit etwas mehr als 2,5 m maximaler Tiefe ist der 
4,6 ha große Stausee vergleichsweise flach; aufgrund der Exposition und des flachen Umlandes kann der 
Wind das Gewässer regelmäßig bis zum Grund durchmischen, unter Umständen auch Feinsedimente 
erodieren. Der See gehört zu den nährstoffreichsten Stillgewässern im Burgenland. 
 

1.6 Name der zuständigen Behörde 
Bezirkshauptmannschaft (BH) Oberwart 
 

1.7 Kontaktinformationen für die zuständige Behörde 
Hauptplatz 1 
7400 Oberwart 
Tel.: 0576004591 
E-Mail: bh.oberwart@bgld.gv.at 
 

1.8 Letzte Aktualisierung des Badegewässerprofils 

Die letzte Aktualisierung erfolgte 2023. 
 

1.9 Nächste Aktualisierung des Badegewässerprofils  
Die nächste Aktualisierung erfolgt gemäß Badegewässerverordnung. 
 

1.10 Gründe für die Aktualisierung 

- 
 

1.11 Betrieb des Badestrands beim Badegewässer: öffentlich oder 
privat? 

Gemeinde Hannersdorf 
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1.12 Mitgliedsstaat 

Österreich 
 

1.13 Bundesland 

Burgenland 
 

1.14 Politischer Bezirk 

Oberwart 
 

1.15 Gemeinde 

Hannersdorf 
 

1.16 Name des Flusses, Sees, Übergangs- oder Küstengewässers 

Stausee Burg 
 

1.17 Lage des Badegewässers im Mitgliedsstaat 

 
 

1.18 Die Lage der Überwachungsstelle (Probenahmestelle, 
„Badestelle“): 

Koordinaten der Probenahmestelle im Bezugssystem ETRS89: 
 

Länge Breite 
16,412140341 47,218169139 

 
In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich der größten Dichte an badenden Personen. 
Dieser Bereich wird auch als 'Badezone' bezeichnet. 
 

2 Beschreibung der physikalischen, geographischen und 
hydrologischen Charakteristika des Badegewässers: 

2.1 Beschreibung des Badestrands (landseitige Zone) 
☐schlammig, sumpfig 
☐sandig, kiesig 
☐steinig 
☒grasbewachsen 
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☐natürlich 
☒halb natürlich 
☐künstlich 
☐erheblich verändert 

 
Der Badestrand ist in Wassernähe grasbewachsen, weiter ab besteht eine Liegewiese. Im Süden grenzen 
wenige Häuser an den Stausee, doch trennt auch hier ein mehrere Meter breiter Wiesenstreifen die 
Gebäude vom Gewässer. 
 

2.2 Beschreibung der Uferzone (wasserseitige Zone) 

☐schlammig 
☒Sand, Kies 
☐Steine 

 
☐natürlich 
☒halb natürlich 
☐künstlich 
☐erheblich verändert 

 
Die Uferzone ist durch Sand und Kies geprägt. Die Wassertiefe steigt sehr langsam an. Eine ausgeprägte 
Tiefenzone fehlt (Maximale Tiefe: 2,7 m). 
 

2.3 Länge der zum Baden verfügbaren Uferlinie 

Die Länge der verfügbaren Uferlinie beträgt ca. 950 m. 
 

2.4 Mittlere Tiefe des Badegewässers 

Die mittlere Tiefe beträgt ca. 1,9 m. 
 

2.5 Maximale Tiefe des Badegewässers 

Die maximale Tiefe beträgt ca. 2,7 m. 
 

2.6 Duschen, Toiletten 

Duschen und Toiletten mit Kanalanschluss sind vorhanden. 
 

2.7 Abfallentsorgung 

Ein Abfallentsorgungssystem ist vorhanden. 
 

2.8 Verbot oder Erlaubnis von Hunden und anderen Haustieren am 
Badegewässer 

Hunde und andere Haustiere sind am Badegewässer verboten. 
 

2.9 Andere Freizeitaktivitäten am Badegewässer 

Außer Baden findet Tretboot fahren statt. 
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2.10 Maximale tägliche Zahl der Badegäste an einem Tag in der 
Hochsaison  

Die maximale Zahl der Badegäste liegt bei ca. 1500. 
 

2.11 Sonstiges 

Besucherinfo als Folder, Badeordnung, Rettungsausrüstung, Erste -Hilfe -Station und Bademeister sind 
vorhanden. 
 

2.12 Einflussbereich des Badegewässers 
Das hydrologische Einzugsgebiet des Badegewässers hat eine Gesamtgröße von 0,16 km2. Der Badesee 
selbst liegt auf einer Seehöhe von ca. 245 m. Der Badesee wird jeweils im Frühjahr vom Erlbach neu befüllt, 
während der Badesaison besteht jedoch keine Zuleitung aus diesem Fließgewässer. Somit wird auch nur 
das Einzugsgebiet des Badesees selbst als Einflussbereich betrachtet. 
 

2.13 Hydrologische Charakteristik des Einzugsgebiets 
(Quellen: [5]) 
 
Im Einzugsgebiet selbst befinden sich keine Niederschlagsmessstellen. In der näheren Umgebung sind 
jedoch die Folgenden vorhanden: 
 

Messgerät HZB Nr. Bezeichnung errichtet aufgelassen 
Ombrograph 111468 Dürnbach im Burgenland / Pinka 1993 nein 

 
Über die Expertenapplikation http://ehyd.gv.at/ können mittels Selektion der soeben genannten 
Messstellen weitere Messstellen (z. B. auch für Lufttemperatur) identifiziert und auch ausgewertet werden. 
 
 

2.14 Code der Flussgebietseinheit 
(Quellen: [1], [7]) 
 
AT1000 
 

2.15 Name der Flussgebietseinheit 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Donau 
 

2.16 Code des Planungsraums 
(Quellen: [1], [7]) 
 
AT1400 
 

2.17 Name des Planungsraums 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Leitha, Raab, Rabnitz 
 

2.18 Code des Oberflächenwasserkörpers 
(Quellen: [1], [7]) 

http://ehyd.gv.at/
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Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 
 

2.19 Name des Oberflächenwasserkörpers 
(Quellen: [1], [7]) 
 
Das Badegewässer ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL. 
 

2.20 Typologische Beschreibung des Oberflächenwasserkörpers in dem 
das Badegewässer liegt 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Der Stausee Burg ist zwar nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL, eine Charakterisierung 
aufgrund einiger typologischer Parameter ist dennoch möglich. Der Badesee liegt in der Bioregion Östliche 
Flach- und Hügelländer und ist somit Teil der Ökoregion Ungarische Tiefebene. Typologisch wäre der See 
als „polymiktischer Stausee mit weniger als 50 ha in der Bioregion Östliche Flach- und Hügelländer“ 
anzusprechen. 
 

2.21 Ökologischer und chemischer Zustand des 
Oberflächenwasserkörpers in dem das Badegewässer liegt 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Der Stausee Burg ist nicht Teil eines Oberflächenwasserkörpers gemäß WRRL, daher ist eine Bewertung des 
ökologischen und chemischen Zustands gemäß WRRL nicht möglich 
 

2.22 Ökologischer und chemischer Zustand anderer 
Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich 
des Badegewässers die eine Quelle für Verschmutzungen sein 
können 

(Quellen: [1], [7]) 
 
Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befindet sich der folgende 
Oberflächenwasserkörper: 
AT1001680020 Erlbach OW 
 
Dieser Oberflächenwasserkörper erreicht aktuell den Zielzustand gemäß WRRL hinsichtlich stofflicher 
Belastungen. 
 

2.23 Wassererneuerungszeit des Sees 
(Quellen: [1]) 
 
Die Wassererneuerungszeit ist unbekannt. 
 

2.24 Tägliche künstliche Wasserspiegelschwankungen 

Am gegenständlichen Badegewässer treten keine täglichen, künstlichen Wasserspiegelschwankungen auf. 
 

2.25 Wassertemperatur 
(Quellen: [2]) 
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Bei Messungen in den Jahren 2005/2006 wurden im Sommer Wassertemperaturen bis 27,2 °C erhoben. 
 

2.26 Lagekarte des Badegewässers 
Die nachstehende Lagekarte zeigt das Badegewässer sowie die Probenahmestelle (+) im Maßstab 1:10000. 
In Österreich erfolgt die Probenahme grundsätzlich im Bereich mit der größten Dichte an badenden 
Personen. Dieser Bereich („Badezone“) ist in der nachstehenden Karte rot umrandet und umfasst den 
gesamten Badesee. 

 
(Quellen: [6])  
 

3 Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungen die das 
Badegewässer und die Gesundheit der Badenden beeinträchtigen 
können 

3.1 Mikrobiologische Badegewässerqualität der vergangenen 5 Jahre 

2018 2019 2020 2021 2022 

     
 

 
 

3.2 Beschreibung möglicher Korrelationen und Regelmäßigkeiten bei 
der Überschreitung der Leitwerte bzw. der Grenzwerte  

Diesbezügliche Regelmäßigkeiten sind nicht bekannt. 
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Im Falle des Stausees Burg wurde eine Schließung der Badestelle bislang nicht verfügt, weil fäkalcoliforme 
Bakterien und Streptokokken faecalis stets nicht oder nur minimal nachweisbar waren, und weil die 
Badesaison bereits dem Ende zuging. 
 

3.3 Punktquellen im Einflussbereich des Badegewässers 
(Quellen: [1], [4]) 
 
Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine Punktquellen (kommunale 
Einleiter mit mehr als 2000 Einwohnerwerten (EW) oder industrielle Einleiter) die das Badegewässer 
beeinträchtigen könnten. Einleitungen von Anlagen mit weniger als 2000 EW sind ebenfalls nicht 
vorhanden. 
 

3.4 Diffuse Quellen im Einflussbereich des Badegewässers 
(Quellen: [3]) 
 
Die Verteilung der Landnutzung im Einflussbereich des Badegewässers ist die folgende (Auswertung nach 
CORINE Landcover Level 1): 
 

Bebaute Flächen Feuchtflächen Landwirtschaft 
Wälder und 
naturnahe 

Flächen 
Wasserflächen 

0% 0% 100% 0% 0% 
 
In der unmittelbaren Umgebung des Badegewässers dominiert die Nutzung Landwirtschaft. 
 
Der Einflussbereich des Badegewässers ist durch Landwirtschaft (Ackerbau) geprägt. 
Die landwirtschaftlichen Flächen könnten (z. B. bei Nutzung als Anbauflächen) Quellen für mikrobiologische 
Verschmutzungen des Badegewässers sein, da Ackerflächen möglicherweise mit tierischen Ausscheidungen 
gedüngt werden. Zu Belastungen kommt es hier vor allem im Zuge von starken Regenfällen. Im Fall von 
Einschwemmungen in den Erlbach gelangen diese direkt in den Burger Stausee. 
 

3.5 Oberflächenwasserkörper im Einflussbereich des Badegewässers, 
die eine Verschmutzungsquelle sein können 

Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine weiteren 
Oberflächenwasserkörper oder sonstige zufließende Oberflächengewässer, die einen Einfluss auf das 
Badegewässer ausüben könnten (der Erlbach fungiert nur 1mal im Jahr als Zufluss). 
 

3.6 Bewertung der Verschmutzungsursachen hinsichtlich ihrer 
potenziellen Effekte auf die Qualität des Badegewässers 

Im Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich des Badegewässers befinden sich keine Punktquellen (kommunale 
Einleiter mit mehr als 2000 Einwohnerwerten (EW) oder industrielle Einleiter) die das Badegewässer 
beeinträchtigen könnten.  
Einleitungen von Anlagen mit weniger als 2000 EW sind ebenfalls nicht vorhanden. 
Die Kläranlage Markt Neuhodis kommt als Beeinflussung nicht in Frage, da zur Badesaison keine Dotation 
des Badegewässers aus Oberflächengewässern erfolgt. 
 
Diffuse Quellen: 
Mikrobiologische Verschmutzungen aus diffusen Quellen sind aufgrund der Beschaffenheit des 
Einzugsgebiets (ausschließlich Landwirtschaft) grundsätzlich möglich. Ob diese tatsächlich bestehen, ist aus 
der Bewertungshistorie des Badegewässers nicht abzuleiten. 
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Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet: 
Im Einflussbereich des Badegewässers wurden keine Oberflächenwasserkörper festgestellt die eine 
Verschmutzungsquelle hinsichtlich mikrobiologischer Quellen, Schadstoffe oder Nährstoffe sein könnten. 
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3.7 Kartendarstellungen 
Physikalische, geographische und hydrologische Eigenschaften sowie Eigenschaften zur Ermittlung und Bewertung der Verschmutzungsursachen sind 
nachfolgend in 2 Karten dargestellt. Die nun folgende Karte zeigt Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich, Probenahmestelle, Punktquellen und Wasserkörper. 
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Die nachstehende Karte zeigt Einzugsgebiet bzw. Einflussbereich, Probenahmestelle, Punktquellen, Oberflächengewässer und Landnutzung.
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4 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von 
Cyanobakterien, Makroalgen und (marinem) Phytoplankton 

4.1 Daten zu Nährstoffen und anderen relevanten limnologischen 
Parametern, sowie zum Auftreten von Cyanobakterien bzw. 
Makroalgen 

Der Burger Stausee wurde zuletzt 2005/2006 an insgesamt drei Terminen limnologisch untersucht, 
weitere Erhebungen liegen von Ende der 1990er Jahre vor. Die Gesamtphosphorkonzentration 
betrug 2005/2006 rund 40 bis 70 µg L–1, der Chlorophyll-a-Gehalt schwankte zwischen 7,5 und 30,3 
µg L–1. Ähnliche Werte ergaben auch die vereinzelt in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
durchgeführten Untersuchungen. 
Die Phytoplanktonanalysen zeigten im Spätsommer 2005 eine Dominanz von Grünalgen, das 
Gesamtbiovolumen betrug bis zu 8,1 mm3 L–1, was mit der geringen Sichttiefe von 0,8 bis 1,2 m 
korreliert. Möglicherweise wird die Sichttiefe aber auch durch anorganische Feinsedimente 
beeinflusst, welche aufgrund der hohen Windexposition und der geringen Tiefe des Sees leicht 
erodiert werden können. Hinweise auf ein verstärktes Auftreten von Blaualgen gibt es nicht. 
 

4.2 Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von 
Cyanobakterien bzw. Makroalgen 

Die (sehr knappe) Datenlage gibt keine Hinweise auf ein verstärktes Aufkommen von Blaualgen. 
Angesichts des hohen Nährstoffniveaus ist eine Massenvermehrung von Cyanobakterien jedoch nicht 
auszuschließen. 
 

5 Falls die Bewertung der Verschmutzungsursachen zeigt, dass die 
Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung (weniger als 72 
Stunden) besteht 

5.1 Voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der erwarteten 
kurzzeitigen Verschmutzung 

Kurzzeitige Verschmutzungen sind im Zuge von kurzen, heftigen aber auch von länger andauernden 
Regenfällen möglich. Solche Regenfälle bringen temporär stets Einträge von Keimen und anderen 
Stoffen in die Gewässer. Häufig treten kurzzeitige Verschmutzungen bei Regenfällen, welche 
unmittelbar an sommerliche Schönwetterperioden angrenzen, auf und dauern etwa 2 bis (maximal) 3 
Tage. Die jährliche Häufigkeit solcher Ereignisse ist wetterabhängig und daher schwer 
vorauszusehen. Schönwetterperioden bringen für sich bereits erhöhte mikrobiologische Belastungen 
durch Autokontamination wegen der hohen Zahl an Badenden Personen. Hohe Temperaturen 
begünstigen die Keimvermehrung zusätzlich. 
 

5.2 Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen 
Verschmutzungsursachen einschließlich der ergriffenen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen und dem Zeitplan für die 
Beseitigung der Verschmutzungsursachen 

Sonstige Verschmutzungen sind nicht vorhanden. Derzeit sind auch keine 
Bewirtschaftungsmaßnahmen für das Gewässer notwendig. Im Anlassfall werden jedoch folgende 
Maßnahmen ergriffen: 
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• Verständigung der Bezirkshauptmannschaft (BH) und der Gewässeraufsicht 
• Außerplanmäßige (gewässerpolizeiliche) Probenahme für relevante Parameter 
• Badeverbot bei Überschreitung von Grenzwerten 
• Sanierungs- und Vorbeugungsmaßnahmen 
• Freigabe des Badegewässers bei einwandfreiem Befund 
 

5.3 Während der kurzzeitigen Verschmutzung ergriffene 
Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Angabe der für diese 
Maßnahmen zuständigen Stellen und der Einzelheiten für 
eine Kontaktaufnahme 

Im Anlassfall werden durch die BH (bzw. Amtsarzt/Amtsärztin) und die Gewässeraufsicht die 
folgenden Maßnahmen ergriffen: 
• Im Falle einer Überschreitung der Grenzwerte wird möglichst rasch eine Nachuntersuchung 
(außerplanmäßige Probenahme) angesetzt. Erst nach nochmaliger Überschreitung wird ein 
Badeverbot ausgesprochen. 
• Gegebenenfalls werden Sanierungsmaßnahmen eingeleitet 
• Die Freigabe des Badegewässers erfolgt bei einwandfreiem Befund 
 
Die Messungen werden von der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit, Bakteriologisch-
serologische Untersuchungen Wien und Graz, vorgenommen. 
 
Die BH Oberwart bzw. Amtsarzt/Amtsärztin sind erreichbar unter: 
Tel.: 0576004591 
E-mail: bh.oberwart@bgld.gv.at 
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